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 Veröffentlicht am 18.09.2019

Norm

VersVG §50

VersVG §54

1. VersVG § 50 heute

2. VersVG § 50 gültig ab 06.04.1959

1. VersVG § 54 heute

2. VersVG § 54 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Sofern Waren und Vorräte je nach Art und Weise der Aufbewahrung in zwei gesonderten Positionen versichert und

Sachen unter quali7ziertem Verschluss gestohlen werden, die hiefür vereinbarte Versicherungssumme aber nicht

ausreicht, dann ist außerdem im Rahmen der Versicherungssumme für Sachen unter einfachem Verschluss zu

entschädigen, wenn oder soweit diese nicht durch Diebstahl von Sachen unter einfachem Verschluss anlässlich

desselben Versicherungsfalls verbraucht ist.
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